
Einladung zur
Einwohnergemeindeversammlung
Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.00 Uhr 
In der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstrasse, Therwil

Traktanden

1 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025

2 Rechnung 2025 (Bilanz / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung)

3 Berichterstattung der Geschäftsprüfungskommission

4 Reglement über die Mehrwertabgabe / Beschlussfassung

5 Informationen zu aktuellen Themen

6 Diverses

Therwil, im Mai 2026 Der Gemeinderat

Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025 und weitere 
Unterlagen zu den Traktanden können ab Donnerstag, 28. Mai 2026, auf unserer Webseite 
www.therwil.ch (Rubrik «Politik und Abstimmungen / Gemeindeversammlungen») eingesehen 
oder bei der Gemeindeverwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten bezogen werden.

Verzicht auf automatischen Versand der ausführlichen Gemeindeversammlungs-
Unterlagen
Aus ökologischen und finanziellen Gründen wird auf den automatischen Versand der ausführ-
lichen Gemeindeversammlungs-Unterlagen an alle Haushaltungen verzichtet. Diese können 
auf www.therwil.ch heruntergeladen, per Mail an gemeinde@therwil.ch oder telefonisch unter 
061 725 21 21 bestellt oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform bezogen werden. Sie 
können die ausführlichen Unterlagen auch abonnieren, so dass sie Ihnen wie bis anhin regel-
mässig vor jeder Gemeindeversammlung direkt zugestellt werden.

QR-Code zu den Unterlagen der Gemeindeversammlung

Bitte wenden



1.	� Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Protokoll zu genehmigen.

2.	� Rechnung 2025 (Bilanz / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung)
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2025 der Einwohner
gemeinde Therwil zu genehmigen.
Der resultierende Aufwandüberschuss von CHF 2’158’622.95 wird dem Eigenkapital zuge-
wiesen, das per 31. Dezember 2025 neu CHF 10’982’279.28 beträgt.

3.	� Berichterstattung der Geschäftsprüfungskommission 
Gemäss § 102a, Abs. 1 des Gemeindegesetzes hat die Geschäftsprüfungskommission 
jeweils im ersten Halbjahr der Gemeindeversammlung über ihre Feststellungen zur Tätigkeit 
der Gemeindebehörden und der Gemeindeangestellten oder von Institutionen, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, Bericht zu erstatten.

4.	� Reglement über die Mehrwertabgabe / Beschlussfassung
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Reglement über die Mehrwert
abgabe zu genehmigen. Das Reglement wird mit Datum der Genehmigung des Regierungs-
rats des Kantons Basel-Landschaft in Kraft gesetzt.

5.	 Informationen zu aktuellen Themen
Der Gemeinderat wird mündlich über einige aktuelle Themen berichten.

6.	� Diverses

QR-Code zu den Unterlagen der Gemeindeversammlung


